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(54)  Prisma  zur  Präsentation  von  Informationsträgern. 

(57)  Die  Prismen  (1)  weisen  an  den  Längskanten 
(8,  9,  10)  Zusatzelemente  (21)  auf.  Die  Zusatzele- 
mente  (21)  verhindern  den  Austritt  von  stören- 
den  Lichtstrahlen  einer  im  Innern  der  Prismen 
(1)  angeordneten  Lichtquelle  (7)  im  Bereiche 
der  Längskanten  (8,  9,  10)  der  Prismen  (1). 
Gleichzeitig  bilden  die  Zusatzelemente  (21)  Hal- 
terungen  und  Führungen  für  Teile  von  Informa- 
tionsträgern  (2),  z.B.  von  in  Streifen  aufgeteilten 
Plakaten.  Die  Zusatzelemente  (21)  sind  minde- 
stens  teilweise  mit  lichtundurchlässigen  Be- 
schichtungen  versehen.  Die  Zusatzelemente 
(21)  sind  einfach  an  verschiedene  Bedingungen 
anpassbar,  und  die  erfindungsgemäss  ausge- 
stalteten  Prismen  (1)  ermöglichen  einen  ra- 
schen  und  einfachen  Wechsel  der 
Informationsträger  (2). 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Prisma  zur  Präsentation  von  Informationsträgern,  wie  z.B.  Plakaten  in  Anzeige- 
vorrichtungen,  wobei  das  Prima  mit  lichtdurchlässigen  Seitenflächen,  einer  Innenbeleuchtung  und  Befesti- 
gungsmitteln  für  die  Informationsträger  oder  Teilen  davon  ausgestattet  ist. 

Aus  DE-A1  27  36  866  ist  eine  Anzeigevorrichtung  mit  Prismen  bekannt,  bei  welcher  in  einem  Rahmen  meh- 
5  rere  Dreiecksprismen  nebeneinander  angeordnet  sind,  wobei  diese  Prismen  um  ihre  Achsen  drehbar  sind.  Auf 

den  Seitenflächen  jedes  Prismas  sind  Informationsträger  angeordnet,  welche  Teile  einer  Gesamtinformation, 
z.B.  eines  Plakates  oder  einer  anderen  Informationsanzeige,  enthalten.  Diese  Informationsträgerteile  sind  auf 
die  Seitenflächen  der  Prismen  aufgeklebt,  wobei  feste  oder  lösbare  Klebverbindungen  Verwendung  finden.  Da 
die  Prismenseitenflächen  aus  Aluminium  bestehen,  kann  das  darzustellende  Informationsbild  nicht  hinter- 

10  leuchtet  werden,  sondern  es  sind  zusätzliche  Beleuchtungskörper  notwendig,  welche  die  Informationsfläche 
von  vorn  beleuchten.  Diese  Anordnung  ergibt  eine  relativ  schlechte  Ausleuchtung  des  Gesamtbildes,  und  der 
Austausch  der  Informationsträger,  welche  auf  die  Prismen  aufgebracht  sind,  ist  sehr  aufwendig. 

Es  ist  auch  bekannt,  die  Prismen  aus  lichtdurchlässigem  Material,  z.B.  Acrylglas,  herzustellen  und  im  In- 
nern  des  Prismas  eine  Innenbeleuchtung  anzuordnen,  so  dass  die  darzustellende  Information  von  hinten  be- 

15  leuchtet  wird.  Auch  hierdienen  als  Befestigungsmittel  fürdie  Informationsträger  oder  Teilen  davon  auf  den  Pris- 
menseitenflächen  Klebverbindungen.  Der  Austausch  der  Informationsträger  oder  Teilen  davon  ist  auch  hier 
aufwendig,  und  unter  Umständen  müssen  die  ganzen  Anzeigevorrichtungen  zerlegt,  d.h.  die  Prismen  ausge- 
baut  werden,  um  die  Informationsträger  ordnungsgemäss  auf  die  Seitenfläche  der  Prismen  aufziehen  zu  kön- 
nen.  Im  weiteren  weisen  diese  Anordnungen  den  Nachteil  auf,  dass  entlang  der  Längskanten  der  Prismen  un- 

20  erwünschte  Lichteffekte  auftreten,  welche  das  Gesamtbild,  welches  aus  den  nebeneinander  angeordneten 
Prismenflächen  gebildet  wird,  erheblich  stören  können.  Diese  störenden  Lichteffekte  treten  als  Folge  der  Di- 
rektstrahlung  der  Innenbeleuchtung  und  der  zusätzlichen  Reflexion  von  Lichtstrahlen  gegen  die  Kantenberei- 
che  im  lichtdurchlässigen  Material  auf. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein  Prisma  für  Anzeigevorrichtungen  zu  schaffen,  bei  welchem 
25  die  Informationsträger  oder  Teile  davon  einfach  und  rasch  ausgetauscht  sowie  ein-  und  ausgebaut  werden  kön- 

nen,  welches  über  dauerhafte  und  kostengünstig  herstellbare  Befestigungsmittel  verfügt,  und  bei  welchem  die 
unerwünschten  Lichteffekte  in  den  Bereichen  der  Längskanten  vermieden  werden. 

Diese  Aufgabe  wird  bei  einem  Prisma  nach  dem  Oberbegriff  des  Patentanspruches  1  erfindungsgemäss 
durch  die  kennzeichnenden  Merkmale  dieses  Patentanspruches  gelöst.  Vorteilhafte  Weiterbildungen  der  Er- 

30  findung  ergeben  sich  nach  den  Merkmalen  der  abhängigen  Patentansprüche. 
Die  über  den  ganzen  Bereich  der  Längskanten  des  Prismas  angeordneten  Zusatzelemente  bilden  einer- 

seits  die  Befestigungsmittel  fürdie  Informationsträgerund  anderseits  eine  Abschirmvorrichtung  fürdie  stören- 
den  Lichteffekte  im  Bereiche  der  Längskanten.  Der  erfindungsgemässe  Aufbau  jedes  Zusatzelementes  aus 
einem  zentralen  Verbindungsteil  und  zwei  je  beidseits  des  Verbindungsteiles  angeordneten  lichtdurchlässigen 

35  Deckleisten  ermöglicht  eine  einfache  Verbindung  der  Zusatzelemente  mit  den  Prismen  in  den  Längskanten- 
bereichen  und  die  Ueberdeckung  der  Längskanten  und  eines  beidseitigen  schmalen  Bereiches  der  Seitenflä- 
chen  der  Prismen.  Die  Verbindung  mittels  einer  geeignet  geformten  Nute  in  den  Längskanten  des  Prismas  er- 
möglicht  die  vorteilhafte  und  kostengünstige  Anwendung  einer  Klebverbindung  zwischen  dem  Verbindungsteil 
des  Zusatzelementes  und  dem  Längskanten  bereich  des  Prismas.  Die  Verbindung  kann  in  bekannter  Weise 

40  auch  durch  Schweissverfahren  oder  Klemmverbindungen  hergestellt  werden.  Durch  die  beidseits  des  Verbin- 
dungsteiles  angeordneten  Deckleisten  entstehen  in  den  Randbereichen  jeder  Seitenfläche  des  Prismas  ent- 
lang  der  Längskanten  Halterungen,  bzw.  Führungen,  fürdie  Informationsträger.  Diese  Anordnung  hat  den  Vor- 
teil,  dass  die  Informationsträger  oder  Teile  davon,  z.B.  in  der  Form  von  Streifen  eines  Plakates,  zwischen  diese 
Deckleisten  und  die  jeweilige  Seitenfläche  des  Prismas  eingeschoben  werden,  was  rasch  und  ohne  zusätzliche 

45  Massnahmen  erfolgen  kann.  Auch  der  Ausbau  der  Informationsträger  erfolgt  in  einfacher  Weise  durch  Her- 
ausziehen  der  Informationsträger  aus  dem  Zwischenraum  zwischen  Deckleisten  und  Seitenfläche  des  Pris- 
mas.  Diese  Art  der  Befestigung  der  Informationsträger  an  den  Prismenseitenflächen  ermöglicht  einen  raschen 
und  einfachen  Austausch,  bringt  aberauch  den  Vorteil,  dass  durch  entsprechende  Wahl  der  Abmessungen  Län- 
genänderungen  infolge  Temperaturänderung  derverschiedenen  Materialien  ausgeglichen  werden  können  und 

so  der  Informationsträger  immer  flach  und  ohne  Knickungen  an  den  Seitenflächen  des  Prismas  anliegt.  Die  An- 
ordnung  bringt  im  weiteren  den  Vorteil,  dass  zur  Behebung  der  störenden  Lichteffekte  an  den  Längskanten- 
bereichen  der  Prismas  nicht  die  voluminösen  Prismen  zusätzlich  bearbeitet  werden  müssen,  sondern  die  ent- 
sprechenden  erf  indungsgemässen  Massnahmen  an  den  Zusatzelementen  vorgenommen  werden  können.  Die 
entsprechenden  Beschichtungen  lassen  sich  an  den  Zusatzelementen  in  einfacher  Weise  aufbringen  und  kön- 

55  nen  auch  in  einfacher  Weise  an  die  Bedürfnisse  angepasst  werden.  Als  Materialien  für  die  Zusatzelemente 
sind  bekannte  lichtdurchlässige  Kunststoffe  oder  andere  Materialien  mit  gleichen  Eigenschaften  geeignet. 

Ein  weiterer  Vorteil  ergibt  sich  durch  die  Möglichkeit,  das  Zusatzelement  aus  zwei  identischen  Profilleisten 
zusammenzusetzen.  Diese  Profilleisten  mit  V-förmigem  Querschnittsprofil  lassen  sich  in  einfacher  Weise 
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durch  Extrudieren  oder  durch  entsprechende  Formgebungsvorgänge  aus  flachen  Streifen  herstellen.  Im  letz- 
teren  Falle  kann  die  Beschichtung  schon  vor  der  Formgebung  durch  Biegen  aufgebracht  werden.  Diese  Aus- 
gestaltung  ermöglicht  eine  einfache  Anpassung  an  unterschiedliche  Abmessungen  der  Prismen  und  unter- 

5  schiedliche  Abmessungen  der  Breite  der  Deckleisten  sowie  des  Zwischenraumes  zwischen  Deckleiste  und  Sei- 
tenfläche  der  Prismen. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  von  Ausführungsbeispielen  unter  Bezugnahme  auf  die  beiliegen- 
den  Zeichnungen  näher  erläutert.  Es  zeigen: 
Fig.  1  die  schematische  Anordnung  und  Gestaltung  von  Prismen  an  einer  Anzeigevorrichtung 

10  Fig.  2  einen  Querschnitt  durch  den  Längskantenbereich  mit  einem  zweiteiligen  Zusatzelement 
Fig.  3  einen  Querschnitt  durch  den  Längskantenbereich  eines  Prismas  mit  einem  einstückigen  Zusatzele- 

ment. 
Figur  1  zeigt  in  schematischer  Darstellung  die  Ausgestaltung  eines  Prismas  1  ,  wobei  gestrichelt  noch  wei- 

tere  parallel  dazu  angeordnete  Prismen  angedeutet  sind.  Diese  Prismen  1  sind  Bestandteil  einer  Anzeigevor- 
15  richtung,  welche  insbesondere  einen  nicht  dargestellten  Rechteckrahmen  umfasst,  in  welchem  die  Prismen  1 

gelagert  sind,  und  welcher  über  Antriebe  für  die  Rotation  der  Prismen  um  ihre  Drehachse  verfügt.  Jedes  der 
Prismen  1  besteht  aus  drei  Seitenflächen  4,  5,  6  welche  in  den  Längskanten  8,  9  und  10  zusammenstossen 
und  damit  ein  Prisma  mit  dreieckförmigem  Querschnitt  bilden.  Die  Seitenflächen  4,  5  und  6  des  Prismas  1  be- 
stehen  aus  lichtdurchlässigem  Material,  z.B.  Acrylglasplatten  mit  einer  Dicke  von  ca.  4  mm.  Die  Prismen  1  sind 

20  im  Innern  hohl  und  in  diesem  Hohlraum  ist  eine  Innenbeleuchtung  7,  im  dargestellten  Beispiel  in  der  Form  einer 
Fluoreszenzröhre,  angeordnet.  Die  Lagerungen  und  elektrischen  Anschlusselemente  dieser  Innenbeleuchtung 
7  sind  ebenfalls  nicht  dargestellt.  An  jeder  der  Längskanten  8,  9  und  10  der  Prismen  1  ist  ein  Zusatzelement 
21  befestigt,  welches  einerseits  als  Befestigung  für  Teilflächen  2  eines  Plakates  und  anderseits  als  Abdeckung 
gegen  ungewünschten  Lichtaustritt  in  den  Kantenbereichen  dient.  Die  Teile  2  eines  Plakates,  welche  auf  der 

25  nach  vorn  gerichteten  Seitenfläche  5  der  Prismen  1  angeordnet  sind,  setzen  sich  zu  einem  gesamten  Bild  zu- 
sammen  und  bilden  den  vollständigen  Informationsträger.  Diese  Informationsträger,  bzw.  Plakatteile  2  können 
von  oben  in  die  Zusatzelemente  21  eingeschoben  werden  oder  lassen  sich  durch  Wölben  der  Plakatteilfläche 
zuerst  einseitig  und  dann  auf  der  anderen  Seite  seitlich  in  die  Zusatzelemente  an  den  Randbereichen  der  Sei- 
tenfläche  5  einschieben.  Der  Ausbauvorgang  kann  einfach  und  rasch  in  umgekehrter  Weise  erfolgen.  Damit 

30  lassen  sich  Anzeigevorrichtungen  mit  den  erf  indungsgemässen  Prismen  rasch  und  mit  geringem  Aufwand  mit 
Informationsträgern  bestücken  oder  vorhandene  Informationsträger  gegen  neue  austauschen.  Der  Bildwech- 
sel  an  der  Anzeigevorrichtung  an  sich  erfolgt  in  bekannter  Weise  durch  Drehen  aller  Prismen  1  um  ihre  Längs- 
achse  um  120°. 

Figur  2  zeigt  den  Kantenbereich  eines  Prismas  1  ,  und  zwar  einen  Querschnitt  durch  die  Längskante  8,  in 
35  welcher  die  Seitenflächen  4  und  5  zusammenstossen.  Diese  beiden  die  Seitenflächen  4  und  5  bildenden  Plat- 

ten  sind  im  Kantenbereich  in  bekannter  Weise  durch  Verschweissen  oder  Kleben  miteinander  verbunden.  Ent- 
lang  der  ganzen  Längskante  8  ist  eine  Längsnute  20  mit  rechteckförmigem  Querschnitt  eingearbeitet,  in  wel- 
cher  das  Zusatzelement  21  befestigt  ist.  Dieses  Zusatzelement  21  besteht  aus  einem  Verbindungsteil  22  und 
beidseits  dieses  Verbindungsteiles  22  angeordneten  Deckleisten  23  und  24.  Dabei  ist  das  Zusatzelement  21 

40  aus  zwei  Profilleisten  13,  14  mit  gleichem  V-förmigem  Querschnitt  zusammengesetzt,  indem  die  Aussenf  lä- 
chen  der  inneren  Schenkel  16  der  beiden  Profilleisten  13,  14  aneinander  anliegen.  Die  äusseren  Schenkel  15 
bilden  die  Deckleisten  23  und  24.  Das  aus  den  beiden  inneren  Schenkeln  16  der  beiden  Profilleisten  13,  14 
gebildete  Verbindungsteil  22  ist  im  Endbereich  in  die  Nute  20  eingesteckt  und  mittels  einer  Klebverbindung  mit 
dem  Prisma  1  verbunden.  Die  Deckleiste  23  erstreckt  sich  über  einen  schmalen  Kantenbereich  25  der  Seiten- 

45  fläche  5,  und  zwischen  dieser  Seitenfläche  5  und  der  Innenfläche  27  der  Deckleiste  23  ist  ein  Zwischenraum 
29  gebildet.  Auf  der  anderen  Seite  der  Längskante  8  überdeckt  die  Deckleiste  24  einen  schmalen  Kantenbe- 
reich  26  der  Seitenfläche  4,  und  zwischen  der  Innenfläche  28  der  Deckleiste  24  und  der  Seitenfläche  4  ist  eben- 
falls  ein  Zwischenraum  29  gebildet.  Die  beiden  Zwischenräume  29  dienen  der  Aufnahme  der  Randbereiche 
11,  bzw.  12,  von  Teilflächen  2,  bzw.  3,  von  Plakaten.  Es  ist  leicht  ersichtlich,  dass  diese  Randbereiche  11,  12 

so  in  einfacher  Weise  parallel  zu  den  Seitenflächen  5,  6  in  Richtung  der  Pfeile  43  in  die  Zwischenräume  29  ein- 
geschoben,  bzw.  aus  diesen  herausgezogen  werden  können.  Es  ist  aber  auch  möglich,  die  Plakatteile  2,  3 
senkrecht  zur  Darstellungsebene  in  die  durch  die  Zusatzelemente  21,  bzw.  deren  Deckleisten  23,  24  gebildeten 
Führungen,  einzuschieben.  Die  übrigen  Längskanten  9  und  8  jedes  Prismas  1  sind  in  gleicherweise  mit  einem 
Zusatzelement  21  versehen. 

55  Durch  den  im  Innern  des  Prismas  1  angeordneten  Beleuchtungskörper  werden  Lichtstrahlen  erzeugt,  wel- 
che  die  Seitenflächen  4,  5  und  6  durchdringen  und  damit  die  Plakatteile  2,  3  durchleuchten.  Sowohl  direkte 
wie  auch  in  den  Seitenflächen  4,  5  reflektierte  Lichtstrahlen  treten  im  Bereich  der  Längskante  8  aus  und  können 
störende  Lichteffekte  erzeugen.  Um  dies  zu  verhindern  ist  die  Innenfläche  der  beiden  Profilleisten  13,  14  min- 
destens  teilweise  mit  einer  lichtundurchlässigen  Beschichtung  1  7  ausgestattet.  Wie  weit  sich  diese  Beschich- 

3 



EP  0  569  326  A1 

tung  17  auch  über  die  Innenflächen  27  und  28  der  Deckleisten  23,  24  erstreckt,  ist  von  den  gewählten  Abmes- 
sungen  und  allfälligen  Mass-  und  Temperaturtoleranzen  aller  in  diesem  Bereiche  zusammenwirkenden  Teile 
abhängig.  Bei  Bedarf  ist  auch  der  Kopfbereich  des  Verbindungsteiles  22  in  der  Nute  20  beschichtet.  Je  nach 

5  Ausgestaltung  des  für  die  Profilleisten  13,  14  verwendeten  Materiales  und  der  Struktur  dieses  Materiales  wird 
auf  diese  Massnahme  verzichtet,  da  die  Lichtstrahlen  in  den  Profilleisten  umgelenkt  und  in  Richtung  der  Pla- 
katteile  2,  3  geführt  werden.  Durch  diese  Ausgestaltung  der  Zusatzelemente  21  an  allen  Längskanten  8,  9  und 
10  jedes  Prismas  1  ergibt  sich  ein  gleichmässiger  Beleuchtungseffekt  und  Uebergang  zwischen  den  Längs- 
kantenbereichen  benachbarter  Prismen  1.  Es  treten  keine  störenden  Lichteffekte  auf,  welche  den  Gesamtein- 

10  druck  des  auf  dem  Prisma  1  angebrachten  Informationsträgers  stören. 
In  Figur  3  ist  ein  Zusatzelement  31  dargestellt,  welches  einstückig  ausgebildet  ist.  Die  Querschnittsform 

dieses  Zusatzelementes  31  kann  durch  Extrudieren  oder  durch  spanabhebende  Bearbeitung  aus  dem  Vollen 
erreicht  werden.  Auch  hier  besteht  das  Zusatzelement  31  aus  einem  Verbindungsteil  32  und  beidseits  dieses 
Verbindungsteiles  32  angeordneten  Deckleisten  33,  34.  In  die  durch  die  Seitenflächen  4  und  5  gebildete  Längs- 

15  kante  8  ist  in  diesem  Beispiel  eine  V-förmige  Längsnute  30  eingearbeitet,  welche  eine  Negativform  bildet  und 
den  Endbereich  40  des  Verbindungsteiles  32  des  Zusatzelementes  31  aufnimmt,  welcher  eine  keilförmige  Po- 
sitivform  bildet.  Die  Verbindung  zwischen  dieser  Positiv-  und  Negativform  erfolgt  mittels  eines  Klebemittels. 
Zwischen  den  Innenflächen  37,  bzw.  38,  der  beiden  Deckleisten  33,  bzw.  34,  und  den  Seitenflächen  4,  bzw. 
5,  sind  die  Zwischenräume  39  gebildet,  welche  der  Aufnahme  der  Randbereiche  11,  12  der  Plakatteile  2,  3  die- 

20  nen.  Die  Deckleisten  33,  34  überdecken  auch  hier  nur  einen  schmalen  Kantenbereich  35  der  Seitenfläche  5, 
bzw.  36  der  Seitenfläche  4.  Der  Ein-  und  Ausbau  der  Informationsträger,  bzw.  Plakatteile  2,  3  erfolgt  in  gleicher 
Weise  wie  zu  den  Figuren  1  und  2  beschrieben. 

Zur  Vermeidung  störender  Lichteffekte  ist  bei  der  in  Figur  3  dargestellten  Lösung  der  Aussenbereich  41 
des  Zusatzelementes  31  mit  einer  lichtundurchlässigen  Beschichtung  42  versehen.  Der  Oberflächenbereich 

25  welcher  von  dieser  Beschichtung  42  bedeckt  wird  ist  von  der  konstruktiven  Ausgestaltung  und  den  Toleranzen 
der  Abmessungen  der  verschiedenen  in  den  Längskantenbereichen  zusammentreffenden  Teile  sowie  den 
durch  Temperaturdifferenzen  verursachten  Massänderungen  abhängig.  Die  Beschichtungsfläche  wird  so  be- 
stimmt,  dass  durch  die  lichtdurchlässigen  Deckleisten  33,  34  immer  möglichst  viel  der  Randbereiche  11,  12 
der  Plakatteile  2,  3  sichtbar  bleibt  und  trotzdem  keine  Lichtstrahlen  ungehindert  austreten  und  dadurch  stö- 

30  rende  Effekte  erzeugen  können. 
Die  erfindungsgemässe  Vorrichtung  ermöglicht  den  Austausch  der  Informationsträger,  bzw.  deren  Teile 

2,  3  an  den  Prismen  1  in  einfachsterweise,  ohne  dass  zusätzliche  Hilfsmittel  wie  Klebstoffe  und  dergleichen 
benötigt  werden.  Trotzdem  ist  eine  einwandfreie  Halterung  der  Informationsträgerteile  und  deren  optimale  Aus- 
leuchtung  gewährleistet.  Gleichzeitig  wird  vermieden,  dass  ausserhalb  der  Randbereiche  11,  12  der  Informa- 

35  tionsträgerteile  2,  3  in  den  Längskantenbereichen  8,  9  und  10  der  Prismen  1  störende  Lichteffekte  auftreten, 
wobei  auch  diese  Massnahmen  einfach  und  kostengünstig  durchführbar  sind. 

Patentansprüche 
40 

1.  Prisma  (1)  zur  Präsentation  von  Informationsträgern  (2,  3)  wie  z.B.  Plakaten  in  Anzeigevorrichtungen,  wo- 
bei  das  Prisma  (1)  mit  lichtdurchlässigen  Seitenflächen  (4,  5,  6),  einer  Innenbeleuchtung  (7)  und  Befesti- 
gungsmitteln  fürdie  Informationsträger  oder  Teilen  (2,  3)  davon  ausgestattet  ist,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  über  den  ganzen  Bereich  der  Längskanten  (8,  9,  10)  des  Prismas  (1)  Zusatzelemente  (21;  31)  an- 

45  geordnet  sind  und  diese  Zusatzelemente  (21  ;  31  )  die  Längskanten  (8,9,1  0)  und  einen  schmalen  Bereich 
der  in  den  Kanten  zusammenstossenden  Seitenflächen  (4,  5,  6)  des  Prismas  (1)  überdecken,  jedes  der 
Zusatzelemente  (21;  31)  aus  einem  Verbindungsteil  (22;  32)  und  zwei  je  beidseits  des  Verbindungsteiles 
(22;  32)  angeordneten  lichtdurchlässigen  Deckleisten  (23,  24;  33,  34)  besteht,  diese  Deckleisten  (23,  24; 
33,  34)  etwa  parallel  zu  den  Seitenflächen  (4,  5,  6)  des  Prismas  (1)  verlaufen  und  zwischen  den  Kanten- 

50  bereichen  (25,  26;  35,  36)  der  Seitenflächen  (3,  4)  des  Prismas  (1)  und  den  Innenflächen  (27,  28;  37,  38) 
der  Deckleisten  (23,  24;  33,  34)  je  ein  Zwischenraum  (29;  39)  für  die  Aufnahme  von  Randbereichen  (11, 
12)  der  Informationsträger  (2,  3)  ausgebildet  ist. 

2.  Prisma  gemäss  Patentanspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  jede  Längskante  (8,  9,  1  0)  des  Prismas 
55  (1)  eine  Längsnute  (20;  30)  aufweist  und  das  Verbindungsteil  (22;  32)  des  Zusatzelementes  (21;  31)  in 

diese  Längsnute  (20;  30)  eingreift  und  in  der  Nute  (20;  30)  befestigt  ist. 

3.  Prisma  nach  Patentanspruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Zusatzelement  (21)  aus  zwei 
identischen  Profilleisten  (13,  14)  mit  einem  V-förmigem  Querschnittsprofil  und  zwei  Schenkeln  (15,  16) 

4 
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besteht,  die  Aussenf  lachen  je  eines  Schenkels  (16)  der  beiden  Profilleisten  (13,  14)  aneinander  anliegen, 
diese  beiden,  aneinander  anliegenden  Schenkel  (16)  der  beiden  Profilleisten  (13,  14)  das  Verbindungsteil 
(22)  des  Zusatzelementes  (21)  und  die  beiden  anderen  Schenkel  (15)  die  Deckleisten  (23,  24)  bilden. 

Prisma  nach  Patentanspruch  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  mindestens  ein  Teil  der  Innenfläche  der 
Profilleisten  (13,  14)  mit  einer  lichtundurchlässigen  Beschichtung  (17)  versehen  ist. 

Prisma  nach  Patentanspruch  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Längsnuten  (20)  in  den  Längskanten 
(8,  9,  10)  des  Prismas  (1)  einen  rechteckförmigen  Querschnitt  aufweisen  und  die  Endbereiche  der  beiden 
aneinander  anliegenden  Schenkel  (16)  der  Prof  illeisten  (13,  14)  mit  Klebstoff  in  dieser  Nute  (20)  befestigt 
sind. 

Prisma  nach  Patentanspruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Zusatzelement  (31)  einstückig 
ausgebildet  ist. 

Prisma  nach  Patentanspruch  6,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  gegen  die  Kante  (8,  9,  1  0)  des  Prismas 
(1)  gerichtete  Endbereich  (40)  des  Verbindungsteiles  (32)  am  Zusatzelement  (31)  eine  keilförmige  Posi- 
tivform  und  die  Längsnute  (30)  an  den  Längskanten  (8,  9,  10)  des  Prismas  (1)  eine  entsprechende  V-för- 
mige  Negativform  aufweist. 

Prisma  nach  Patentanspruch  6  oder  7,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  von  der  Kante  (8,  9,  10)  des 
Prismas  (1)  weg  gerichtete  Aussenbereich  (41)  des  Verbindungsteiles  (32)  am  Zusatzelement  (31)  mit  ei- 
ner  lichtundurchlässigen  Beschichtung  (42)  versehen  ist. 
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